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Vorwort zur 7. Auflage

Die BVB-Computersoftware (BVB-DV-Programmüberlassung, BVB-Erstellung, 
BVB-Pflege und BVB-Planung) sind Besondere Vertragsbedingungen der öffent-
lichen Hand (Bund, Länder und Gemeinden) im Sinne des § 9 Abs. 2 VOL/A (Ver-
dingungsordnung für Leistungen), die speziell für die Vergabe von DV-Aufträgen 
der öffentlichen Verwaltung entwickelt worden sind. Diese Mustervertragsbedin-
gungen sind Folgewerke der BVB-Hardware (BVB-Miete, BVB-Kauf, BVB-War-
tung), die im Wesentlichen nur die Hardware (DV-Anlagen und Geräte) einschließ-
lich der „Grundsoftware“ abdecken.

Die Verhandlungen über die BVB-Vertragsbedingungen begannen im Jahre 
1970 mit der BVB-Miete. Verhandlungspartner waren jeweils eine Verhandlungs-
delegation des Bundes, der Länder und Gemeinden unter der Federführung des 
Bundesministeriums des Inneren und der Industrieverbände VDMA (Verein Deut-
scher Maschinen- und Anlagenbau, Frankfurt), ZVEI (Zentralverband der Elektro-
industrie, Frankfurt), BDU (Bundesverband der Unternehmensberater, Bonn) und 
teilweise BDLI (Bundesverband der Luftfahrtindustrie, Bonn).

Die Verhandlungen über die BVB Musterwerke haben von 1970 bis 1985 und 
über die EVB-IT Musterwerke von 1995 bis 2002 stattgefunden, also 30 Jahre ge-
dauert.

Die BVB-EDV-Werke mussten aufgrund der ständigen Änderungen der IT-Tech-
nologien, des Marktangebots und der Gesetzes- und Rechtslage überarbeitet wer-
den. Die Verhandlungen zwischen den Delegationen der öffentlichen Hand und 
der Industrie begannen Anfang 1997. Die ersten Basis-Werke wurden im Herbst 
2000 in Kraft gesetzt.

Mit Recht wird in einschlägigen Kommentaren behauptet, dass diese Muster-
verträge für den Bereich der Datenverarbeitung Muster- bzw. Pilotcharakter ha-
ben. An den Verhandlungen haben fast alle maßgeblichen DV-Hersteller und Soft-
warehäuser mit ihren DV- und Rechtsexperten teilgenommen, und es wurden alle 
technologischen Gesichtspunkte, die marktüblichen Vertriebsarten sowie alle ein-
schlägigen rechtlichen Aspekte eingehend erörtert, die schließlich Eingang in die 
Vertragswerke fanden. Wenn auch die BVB in ihrer äußeren Form den Anforde-
rungen der öffentlichen Ausschreibung und öffentlichen Vertragsbedingungen 
(VOL/B) entsprechen und eine unüberarbeitete Übernahme nicht empfehlenswert 
ist, so ist doch die inhaltliche Ausgestaltung auch für den privaten Bereich beispiel-
haft.

Der Autor, ehemaliger Syndikusanwalt eines internationalen DV-Herstellers, hat 
als Mitglied der Verhandlungsdelegation des VDMA an den Verhandlungen maß-
geblich teilgenommen. 

Derzeit lehrt er an den Universitäten Leipzig, Stuttgart und an der Technischen 
Universität München das Lehrfach Informatikrecht, und ist Honorarprofessor an 
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der Universität Hohenheim. Zudem hat der Autor viele einschlägige Fachbücher 
und Aufsätze verfasst.

Dies versetzt ihn in die Lage, in den Erläuterungen zu den einzelnen BVB-Be-
dingungswerken für die Beschaffung von Computersoftware den damaligen Dis-
kussionsstand wiederzugeben, der maßgeblich für das Verständnis der einzelnen 
Vertragsregelungen ist.

In der 6. Auflage wurden die BVB- und EVB-IT-Musterbedingungen anhand 
der neuen Vorschriften des Schuldrechtsmodernisierungsgesetzes vom 26. 11. 2001 
kommentiert und Vorschläge für Anpassungen der BVB- und EVB-IT-Bedingungen 
an das „neue Schuldrecht“ gemacht.

In der 7. Auflage werden die neuen EVB-IT-Musterverträge zur EVB-IT-Pflege S 
und die EVB-IT-Systeme kommentiert. Weiterhin werden die neuen gesetzlichen 
Vorschriften der Urheberrechtsnovelle vom 10. 9. 2003, die u. a die Online-Über-
tragung, das vorübergehende Vervielfältigungsrecht, das Thema der privaten Ko-
pien und den Schutz technischer Maßnahmen regelt, bei der Kommentierung der 
Nutzungsrechte berücksichtigt. Die neueste Rechtsprechung, die unter anderem 
zu der vertraglichen Einordnung des „Applicationen Service Providing“ oder zum 
„Access Providing“ ergangen ist, konnte bis August 2007 noch berücksichtigt wer-
den. Auch die vielen Fragen der „Open Source Software“ werden unter der Frage 
der Anwendbarkeit unter den BVB- oder EVB-IT erörtert.

Stuttgart, im September 2007 Professor Claus- Dieter Müller-Hengstenberg

Vorwort zur 7. Auflage
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